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Der europäische COVID-19-Aufbauplan 
Julia Bachtrögler-Unger, Margit Schratzenstaller, Franz Sinabell 

 Der europäische COVID-19-Aufbauplan hat ein Gesamtvolumen von 1.824,3 Mrd. €. Er umfasst das 
temporäre Aufbaupaket "NextGenerationEU" (NGEU) im Umfang von 750 Mrd. € und den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) im Umfang von 1.074,3 Mrd. €. 

 Die Schwerpunkte im MFR wurden nur moderat angepasst. Ausgabenbereiche, in denen ein höherer 
europäischer Mehrwert erwartet wird, wurden leicht aufgewertet. 

 Dagegen ist NGEU explizit zukunftsorientiert – der Fokus der Ausgaben liegt auf Klimaschutz, 
Digitalisierung, Bildung und Qualifizierung sowie auf der Abfederung sozialer Härten, die durch 
Transformationsprozesse entstehen. 

 Trotz seines mit 0,6% des EU-Bruttonationaleinkommens relativ geringen Volumens kann NGEU die 
Transformation des Wirtschaftssystems in Richtung Klimaneutralität und Resilienz wirksam unterstützen. 

 Neue Eigenmittel sollen dazu dienen, die zur Finanzierung von NGEU aufgenommenen Schulden zu 
tilgen. Zudem sollen sie zur Umsetzung wichtiger EU-Vorhaben beitragen. 

 

 
Europäischer COVID-19-Aufbauplan 2021 bis 2027 

 

Der europäische COVID-19-Aufbauplan beinhaltet das temporäre COVID-19-Aufbaupaket 
"NextGenerationEU" im Umfang von 750 Mrd. € und den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 
im Umfang von 1.074,3 Mrd. € (Q: Rat der Europäischen Union, 2020). 

 

"Die EU-Mitglieds-
länder sollten die 
NGEU-Mittel für zu-
sätzliche Projekte 
nutzen, um damit 
nationale Investi-
tionen in Klimaschutz, 
Digitalisierung, Bil-
dung und Qualifizie-
rung zu ergänzen. 
Die Implementierung 
der geplanten neuen 
Eigenmittel sollte 
vorangetrieben 
werden." 

 

 

Mehrjähriger 
Finanzrahmen 2021-2027

1.074,3 Mrd. €

Finanzhilfen
390 Mrd. €

Darlehen
360 Mrd. €

NextGenerationEU
2021-2026

insgesamt 750 Mrd. € 

Insgesamt 
1.824,3 Mrd. €
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Julia Bachtrögler-Unger, Margit Schratzenstaller, Franz Sinabell 

 
Der europäische COVID-19-Aufbauplan 
Der COVID-19-Aufbauplan der EU umfasst das temporäre 
Aufbaupaket NextGenerationEU (NGEU) im Umfang von 
750 Mrd. € – dessen wichtigstes Instrument die Aufbau- und 
Resilienzfazilität (RRF) mit 672,5 Mrd. € ist – sowie den Mehr-
jährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 im Umfang von 
1.074,3 Mrd. €. Während die Ausgabenstruktur des MFR nur 
mäßig modernisiert wurde, sind NGEU und vor allem die 
RRF explizit zukunftsorientiert: 37% der RRF-Mittel sollen in 
den Klimaschutz fließen, 20% in den digitalen Wandel. 
Neue Eigenmittel sollen künftig wichtige europäische Vor-
haben unterstützen: Die bestehenden Eigenmittel zur Fi-
nanzierung des MFR werden um ein plastikbasiertes Eigen-
mittel ergänzt. Zur Tilgung der für NGEU aufgenommenen 
Schulden sollen u. a. eine Digitalsteuer, ein auf dem EU-
Emissionshandelssystem basierendes Eigenmittel und ein 
CO2-Grenzausgleichsmechanismus beitragen. 

 The European COVID-19 Recovery Plan 
The EU's COVID-19 Recovery Plan includes the 750 billion € 
NextGenerationEU (NGEU) temporary recovery package – 
the most important instrument of which is the 672.5 billion € 
Recovery and Resilience Facility (RRF) – and the 1,074.3 bil-
lion € Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027. 
While the spending structure of the MFF has only been 
moderately modernised, the NGEU and especially the RRF 
are explicitly future-oriented: 37 percent of RRF funds are to 
be used for climate protection, 20 percent for digital trans-
formation. New own resources are to support important Eu-
ropean projects in the future: a plastic-based own re-
source will be added to the existing own resources used to 
finance the MFF. A digital tax, an own resource based on 
the EU Emissions Trading Scheme and a carbon border ad-
justment mechanism, among others, are to contribute to 
the repayment of the debt taken on for NGEU. 
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1. Einleitung 

Ende 2020 einigten sich der Europäische Rat 
und das Europäische Parlament auf einen 
COVID-19-Aufbauplan im Gesamtumfang 
von 1.824,3 Mrd. €, dessen erste Säule das 
temporäre Aufbaupaket "NextGenera-
tionEU" (NGEU, 750 Mrd. €) ist. Es soll im Zeit-
raum 2021/2026 implementiert werden und 
umfasst 390 Mrd. € an nicht rückzahlbaren Fi-
nanzhilfen sowie 360 Mrd. € an zinsgünstigen 
Darlehen an die Mitgliedsländer. Zur Finan-
zierung nimmt die EU gemeinsame Schulden 
auf. Die zweite Säule des Aufbauplans ist der 
Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 
im Umfang von 1.074,3 Mrd. €1) (Abbil-
dung 1). 

Auch wenn sein Umfang – etwa 1,7% des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU 27 – 
im Vergleich zu den Fiskalpaketen der Mit-

                                                               
1)  Vgl. zu einem Überblick Dorn – Fuest (2021). Der vor-
liegende Beitrag greift Teile von Schratzenstaller 
(2021A, 2021B) auf. 
2)  Während der MFR 1993-1999 immerhin 1,28% des 
BNE der EU 27 betragen hatte, sank dieser Anteil in 

gliedsländer begrenzt ist (Pekanov, 2021, 
Fuest, 2021), belegt der europäische Auf-
bauplan die Handlungsfähigkeit der EU in 
der COVID-19-Krise. Er weist durchaus be-
merkenswerte Elemente auf (Schratzen-
staller, 2021A), insbesondere die gemein-
same Aufnahme erheblicher Schulden 
durch die Mitgliedsländer zur Finanzierung 
von NGEU, die zukunftsorientierte Ausrich-
tung dieses Paketes sowie die Tatsache, 
dass die Schulden für die 390 Mrd. € an 
NGEU-Finanzzuschüssen aus neuen 
Eigenmitteln zurückgezahlt werden sollen. 
Allerdings stagniert, trotz zunehmender 
Herausforderungen auf europäischer Ebene, 
der Gesamtumfang des MFR bei 1,05% des 
BIP, womit sich die Tendenz langfristig 
sinkender EU-Budgets fortsetzt2).  

den folgenden MFR auf 1,11% (2000-2006) bzw. 1,15% 
(2007-2013). Für den MFR 2014-2020 betrug er 1,16% 
(bezogen auf das BNE der EU 27) bzw. 1,03% (bezo-
gen auf das BNE der EU 28). 

Auch wenn sein Umfang 
mit 1,7% des BNE der 
EU 27 begrenzt ist, kann 
der Aufbauplan wichtige 
Impulse setzen. Die Do-
tierung des MFR stag-
niert – trotz zunehmen-
der Herausforderungen 
auf europäischer Ebene. 
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Abbildung 1: Europäischer COVID-19-Aufbauplan 2021 bis 2027 

Q: Rat der Europäischen Union (2020). 

2. Ausgabenstruktur im Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 

Während NGEU auf Klimaschutz, Digitalisie-
rung und Gesundheit fokussiert und explizit 
zukunftsorientiert ist (vgl. Kapitel 4), wurde 
die seit Langem geforderte Modernisierung 
des MFR (vgl. z. B. Bachtrögler et al., 2019), 
wodurch Ausgaben mit einem höheren eu-
ropäischen Mehrwert verstärkt werden sol-
len, nur zaghaft umgesetzt (Übersicht 1). 

Der Anteil der Agrarausgaben an den Ge-
samtausgaben sinkt gegenüber dem MFR 
2014-2020 von knapp 36%3) auf 31%, die Ag-
rarausgaben bilden jedoch auch im MFR 
2021-2027 weiterhin die größte Ausgabenpo-
sition (vgl. Kapitel 2.1). Auch der Anteil der 
Ausgaben für Kohäsionspolitik wird nur ge-
ringfügig von etwa 34% auf knapp 31% redu-
ziert (vgl. Kapitel 2.2). Der Spielraum für eine 
budgetäre Aufwertung jener Ausgabenbe-
reiche, in denen insgesamt ein höherer euro-
päischer Mehrwert erwartet werden kann, 
bleibt daher begrenzt. Der Ausgabenanteil 
des Forschungsrahmenprogrammes "Hori-
zont Europa" wird von 6% auf 7,1% erhöht, 
die entsprechenden Ausgaben steigen um 
rund 10 Mrd. € auf knapp 76 Mrd. €. Die Eu-
ropäische Kommission hatte in ihrem MFR-

                                                               
3)  Stand Juni 2020 gemäß Schätzungen der Kommis-
sion (Europäisches Parlament, 2020) unter Berücksichti-
gung des Brexit sowie diverser Anpassungen seit Be-
schluss des MFR 2014-2020 und einschließlich des Euro-

Entwurf vom Mai 2018 für Horizont Europa ein 
Volumen von 83,5 Mrd. € (oder 7,4% der Ge-
samtausgaben) vorgeschlagen. Dieser Wert 
wird nur dann erreicht (bzw. leicht über-
schritten), wenn die zusätzlichen Mittel aus 
NGEU (5 Mrd. €) sowie die durch das Euro-
päische Parlament ausverhandelte Aufsto-
ckung um 4 Mrd. € berücksichtigt werden. 
Der Ausgabenanteil der "Connecting Eu-
rope Facility" (CEF), die der Finanzierung 
grenzüberschreitender Infrastruktur in den 
Bereichen Verkehr, Digitalisierung und Ener-
gieversorgung mit potentiell hohem europäi-
schen Mehrwert dient, steigt nur leicht von 
1,6% auf 1,7%.  

Die MFR-Mittel werden zwar insbesondere in 
den Bereichen Klimaschutz und Digitalisie-
rung durch NGEU-Mittel ergänzt. Allerdings 
dürfte der darlehensbasierte Teil der Finan-
zierung nur teilweise in Anspruch genommen 
werden, da Mitgliedsländer, die sich zu 
günstigeren Konditionen verschulden kön-
nen, nicht auf die NGEU-Darlehen zurück-
greifen werden. Eine Nutzung solcher Darle-
hen könnte zudem negativ behaftet sein 
(Cohen-Setton – Vallée, 2021).  

päischen Entwicklungsfonds; der ursprüngliche Rah-
men hatte einen Anteil der Agrarausgaben von 39% 
vorgesehen. 

Mehrjähriger 
Finanzrahmen 2021-2027

1.074,3 Mrd. €

Finanzhilfen
390 Mrd. €

Darlehen
360 Mrd. €

NextGenerationEU
2021-2026

insgesamt 750 Mrd. € 

Insgesamt 
1.824,3 Mrd. €

Die seit Langem gefor-
derte Modernisierung 

des MFR wurde nur zag-
haft umgesetzt. 

Die Agrarausgaben ver-
loren zwar leicht an Be-
deutung, sind aber wei-
terhin die größte Ausga-

benposition im MFR. 
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Übersicht 1: Mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020 und 2021-2027 im Vergleich 
Verpflichtungen, zu Preisen von 2018, einschließlich Europäischer Entwicklungsfonds 

 

Mehrjähriger 
Finanzrahmen 

2014-20201) 

Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027 NextGenerationEU Mehrjähriger 
Finanzrahmen 
2021-2027 und 

NextGenerationEU 

Auf-
stockung 

Euro-
päisches 

Parla-
ment 

 

  Vorschlag 
Europäische 
Kommission 

Mai 2018 

Vorschlag 
Europäische 
Kommission 

Mai 2020 

Ratsbeschluss 
Juli 2020, Einigung 
November bzw. 
Dezember 2020 

Vor-
schlag 
Euro-

päische 
Kommis-

sion 
Mai 2020 

Rats-
beschluss 
Juli 2020, 
Einigung 
Novem-
ber bzw. 
Dezem-
ber 2020 

Ratsbeschluss 
Juli 2020, Einigung 
November bzw. 
Dezember 2020 

Novem-
ber 2020 

 Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € 

1. Binnenmarkt, 
Innovation und Digitales 121,6 11,1 166,3 14,7 140,7 12,8 132,8 12,4 69,8 10,6 143,4 7,9 5,0 
Horizont Europa 65,5 6,0 83,5 7,4 80,9 7,4 75,9 7,1 13,5 5,0 80,9 4,4 4,0 
Internationaler 
thermonuklearer 
Versuchsreaktor (ITER) 3,0 0,3 5,4 0,5 5,0 0,5 5,0 0,5 . . 5,0 0,3 . 
Fonds "InvestEU" 4,3 0,4 13,1 1,2 1,3 0,1 2,8 0,3 30,3 5,6 8,4 0,5 1,0 
Solvenzhilfeinstrument . . . . . . 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0  
Fazilität "Connecting 
Europe" (CEF; Transport, 
Energie, Digitaler Sektor) 17,5 1,6 21,8 1,9 19,9 1,8 18,4 1,7 . . 18,4 1,0 . 
Programm "Digitales 
Europa" 0,2 0,0 8,2 0,7 8,2 0,7 6,8 0,6 . . 6,8 0,4 . 
Europäisches 
Raumfahrtprogramm 11,0 1,0 14,2 1,3 13,2 1,2 13,2 1,2 . . 13,2 0,7 . 
2. Zusammenhalt und 
Werte 391,7 35,8 392,0 34,5 374,5 34,0 377,8 35,2 619,7 721,9 1.099,7 60,3 7,0 
Kohäsionspolitik und 
"REACT-EU" (Aufbauhilfe 
für den Zusammenhalt 
und die Gebiete Europas) 373,2 34,1 331,9 29,3 323,2 29,4 330,2 30,7 50,0 47,5 377,7 20,7 . 
Aufbau- und 
Resilienzfazilität 0,1 0,0 . . 0,8 0,1 0,8 0,1 560,0 672,5 673,3 36,9 . 
Finanzierungskosten 
NextGenerationEU . . . . 17,4 1,6 12,9 1,2 . . 12,9 0,7 . 
Erasmus 13,9 1,3 26,4 2,3 24,6 2,2 21,2 2,0 . . 21,2 1,2 2,2 
Europäischer Katastro-
phenschutz und 
humanitäre Hilfe "RescEU" 0,9 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 2,0 1,9 3,0 0,2 . 
EU-Gesundheits-
programm 0,4 0,0 . . . . 1,7 0,2 7,7 0,0 1,7 0,1 3,4 
Kreatives Europa 1,4 0,1 1,6 0,1 1,5 0,1 1,6 0,1 . . 1,6 0,1 0,6 
Justiz, Recht, Werte 0,9 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 . . 0,8 0,0 0,8 
3. Natürliche Ressourcen 
und Umwelt 399,6 36,5 336,6 29,7 357,0 32,5 356,4 33,2 45,0 17,5 373,9 20,5 . 
Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) 388,2 35,5 324,3 28,6 333,3 30,3 336,4 31,3 15,0 7,5 343,9 18,9 . 

Europäischer Garantie-
fonds für die Land-
wirtschaft (EGFL) 291,5 26,6 254,2 22,4 258,3 23,5 258,6 24,1 . . 258,6 14,2 . 
Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die 
Entwicklung des 
Ländlichen Raumes 
(ELER) 96,8 8,8 70,0 6,2 75,0 6,8 77,9 7,3 15,0 7,5 85,4 4,7 . 

Investitionsprogramm für 
Umwelt-, Natur- und 
Klimaschutz "LIFE" 3,2 0,3 4,8 0,4 4,8 0,4 4,8 0,4 . . 4,8 0,3 . 
Fonds für einen 
gerechten Übergang 0,0 0,0 . 0,0 10,0 0,9 7,5 0,7 30,0 10,0 17,5 1,0 . 

Q: Europäisches Parlament (2020), Schratzenstaller (2021B). Europäischer Entwicklungsfonds wird mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 
in den MFR integriert ("budgetiert"), vorher außerhalb des MFR. – 1) Ohne Vereinigtes Königreich, einschließlich Europäischer Entwicklungsfonds, unter 
Berücksichtigung verabschiedeter und anhängiger Berichtigungshaushaltspläne sowie der vorgeschlagenen "Brückenlösung" (vom Europäischen Rat 
abgelehnt), Umsetzungsstand Mitte 2020, daher vom ursprünglichen MFR-Voranschlag abweichend. 
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Übersicht 1/Fortsetzung: Mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020 und 2021-2027 im Vergleich 
Verpflichtungen, zu Preisen von 2018, einschließlich Europäischer Entwicklungsfonds 

 Mehrjähriger 
Finanzrahmen 

2014-20201) 

Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027 NextGenerationEU Mehrjähriger 
Finanzrahmen 
2021-2027 und 

NextGenerationEU 

Auf-
stockung 

Euro-
päisches 

Parla-
ment 

 

  

Vorschlag 
Europäische 
Kommission 

Mai 2018 

Vorschlag 
Europäische 
Kommission 

Mai 2020 

Ratsbeschluss 
Juli 2020, Einigung 
November bzw. 
Dezember 2020 

Vor-
schlag 
Euro-

päische 
Kommis-

sion 
Mai 2020 

Rats-
beschluss 
Juli 2020, 
Einigung 
Novem-
ber bzw. 
Dezem-
ber 2020 

Ratsbeschluss 
Juli 2020, Einigung 
November bzw. 
Dezember 2020 

Novem-
ber 2020 

 Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Anteile 
in % 

Mrd. € 

4. Migration und 
Grenzmanagement 8,9 0,8 30,8 2,7 31,1 2,8 22,7 2,1 . . 22,7 1,2 1,5 
Asyl- und Migrationsfonds 
(AMF) 7,1 0,6 9,2 0,8 11,0 1,0 8,7 0,8 . . 8,7 0,5  
Fonds für integriertes 
Grenzmanagement 2,8 0,3 8,2 0,7 11,0 1,0 5,5 0,5 . . 5,5 0,3 1,5 
Europäische Agentur 
für die Grenz- und 
Küstenwache . . . . . . 5,1 0,5 . . 5,1 0,3 . 
5. Sicherheit und 
Verteidigung 4,6 0,4 24,3 2,1 19,4 1,8 13,2 1,2 . . 13,2 0,7 . 
Fonds für interne 
Sicherheit 1,3 0,1 2,2 0,2 2,2 0,2 1,7 0,2 . . 1,7 0,1 . 
Stilllegung kerntechni-
scher Anlagen 1,3 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 . . 1,0 0,1 . 
Europäischer 
Verteidigungsfonds 0,6 0,1 11,5 1,0 8,0 0,7 7,0 0,7 . . 7,0 0,4 . 
Militärische Mobilität 0,0 0,0 5,8 0,5 1,5 0,1 1,5 0,1 . . 1,5 0,1 . 
6. Nachbarschaft und 
Welt 97,1 8,9 108,9 9,6 102,7 9,3 98,4 9,2 15,5 0,0 98,4 5,4 1,5 
Instrument für Nachbar-
schaft, Entwicklungs-
zusammenarbeit und 
internationale 
Zusammenarbeit 73,1 6,7 79,0 7,0 75,5 6,9 70,8 6,6 15,5 0,0 70,8 3,9 1,0 
Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik 2,1 0,2 2,6 0,2 2,4 0,2 2,4 0,2 . . 2,4 0,1 . 
Überseeische Länder und 
Gebiete 0,6 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 . . 0,4 0,0 . 
Heranführungshilfe 13,2 1,2 12,9 1,1 12,9 1,2 12,6 1,2 . . 12,6 0,7 . 
Humanitäre Hilfe 11,1 1,0 9,8 0,9 9,8 0,9 9,8 0,9 . . 9,8 0,5 0,5 
7. Europäische öffentliche 
Verwaltung 70,8 6,5 75,6 6,7 74,6 6,8 73,1 6,8 . . 73,1 4,0 . 
Europäische Schulen, 
Pensionen 14,0 1,3 17,1 1,5 17,1 1,6 17,1 1,6 . . 17,1 0,9 . 
Verwaltungsausgaben 
der Organe 56,8 5,2 58,5 5,2 57,5 5,2 56,0 5,2 . . 56,0 3,1 . 
               
Mittel für Verpflichtungen 
insgesamt 1.094,4 100,0 1.134,6 100,0 1.100,0 100,0 1.074,3 100,0 750,0 750,0 1.824,3 100,0 15,0 
               
In % des BNE 1,03  1,11  1,08  1,05       

Q: Europäisches Parlament (2020), Schratzenstaller (2021B). Europäischer Entwicklungsfonds wird mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 
in den MFR integriert ("budgetiert"), vorher außerhalb des MFR. – 1) Ohne Vereinigtes Königreich, einschließlich Europäischer Entwicklungsfonds, unter 
Berücksichtigung verabschiedeter und anhängiger Berichtigungshaushaltspläne sowie der vorgeschlagenen "Brückenlösung" (vom Europäischen Rat 
abgelehnt), Umsetzungsstand Mitte 2020, daher vom ursprünglichen MFR-Voranschlag abweichend. 

 

2.1 Agrarpolitik 

Die EU-Kommission präsentierte im Mai 2018 
einen Vorschlag zur Ausgestaltung des MFR 
2021-2027, der angesichts der divergieren-
den Einzelinteressen der Mitgliedsländer rela-
tiv weitreichend war. Demgemäß sollte der 
Anteil der Agrarausgaben auf etwa 29% 

sinken (Europäische Kommission, 2018A). Eng 
verbunden mit dem Finanzierungsvorschlag 
war ein Vorschlag zur Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP), deren neue Heraus-
forderungen bereits 2017 umrissen worden 
waren (Europäische Kommission, 2017). Die-
ser Reformvorschlag sah im Kern eine 
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Verschiebung der Zielgewichte und die 
Übertragung wichtiger Aufgaben auf die 
Mitgliedsländer vor, wozu die Kommission ei-
nen Verordnungsentwurf vorlegte (Europäi-
sche Kommission, 2018C). Die Mitgliedslän-
der entwickeln derzeit unter Einbindung der 
Öffentlichkeit maßgeschneiderte nationale 
GAP-Strategiepläne. 

Nach den Reformplänen der EU-Kommission 
sollen neun strategische Ziele verfolgt wer-
den, zu denen neben der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit auch der Klimaschutz 
und die Unterstützung bei der Anpassung an 
den Klimawandel, der Ressourcenschutz 
(Boden, Wasser, Luft) und die Verbesserung 
der Biodiversität sowie die Stärkung von Digi-
talisierung und Weiterbildung zählen. 

Die im Rat erzielte Einigung über den Agrar-
haushalt weicht allerdings von den Vorschlä-
gen der Kommission ab (Europäische Kom-

mission, 2018B, Rat der Europäischen Union, 
2020). Wie ein Blick auf den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des Ländlichen Raumes 
(ELER) – also die beiden Säulen der GAP – 
zeigt, blieb die Ausgabenstruktur der Ge-
meinsamen Agrarpolitik gegenüber der Pro-
grammperiode 2014-2020 weitgehend un-
verändert. Im MFR 2014-2020 waren 
308 Mrd. € für marktbezogene Ausgaben 
und Direktzahlungen (EGFL) und knapp 
100 Mrd. € für struktur- und umweltpolitische 
Maßnahmen (ELER) vorgesehen (Europäi-
scher Rat – Europäisches Parlament, 2013, 
Europäische Kommission, 2015). Im MFR 
2021-2027 beträgt der Anteil der Agraraus-
gaben 31%, wenn NGEU-Mittel nicht berück-
sichtigt werden4). Das relative Gewicht der 
Agrarausgaben im EU-Haushalt wurde somit 
etwas weniger stark reduziert als im ur-
sprünglichen Vorschlag der Kommission. 

  

Abbildung 2: Agrarzahlungen je Hektar und Jahr 

 

Q: Eurostat (2020), Europäischer Rat – Europäisches Parlament (2013), Europäische Kommission (2015). Bezugs-
basis ist die landwirtschaftliche Nutzfläche. Für Malta (nicht dargestellt) betrugen die Zahlungen 2018 1.699 € je 
ha. Laut Mehrjährigem Finanzrahmen (MFR) 2021-2017 betragen sie jährlich 2.037 € je ha (ohne NextGeneratio-
nEU – NGEU) bzw. 2.143 € je ha (einschließlich NextGenerationEU – NGEU). 

 

Die Verteilung der Mittel auf die beiden Säu-
len der GAP blieb unverändert; die Dotie-
rung des EGFL ist nach wie vor drei Mal so 
hoch wie jene des ELER. Die Mitgliedsländer 
können jedoch Mittel zwischen den beiden 
Fonds umschichten. Inwieweit es gelungen 
ist, die unausgewogene Verteilung der För-
derungen zwischen den Mitgliedsländern zu 
reduzieren, lässt sich schwer beantworten. 
Durch den Austritt des Vereinigten König-
reichs aus der EU, die Inflation und Verände-
rungen der Agrarflächen fehlt für entspre-
chende Berechnungen ein einheitlicher Be-
zugspunkt. Abbildung 2 zeigt die jährlichen 
Agrarzahlungen je Hektar zu Preisen von 
                                                               
4)  Werden die NGEU-Mittel berücksichtigt, so sinkt der 
Anteil der Agrarausgaben am EU-Haushalt auf 19%. 

2018. Daten zu den Agrarflächen wurden 
der aktuellsten Agrarstrukturerhebung von 
2016 entnommen (Eurostat, 2020). Wie ein 
Vergleich des Jahres 2018 mit dem MFR 
2021-2027 mit bzw. ohne NGEU zeigt, wer-
den die Zahlungsrückgänge gegenüber 
2018 durch NGEU durchwegs abgemildert. 
In einzelnen Ländern (Kroatien, Malta, Portu-
gal, Slowakei und Zypern) fallen die Zahlun-
gen je Hektar im MFR 2021-2027 sogar höher 
aus als 2018. Zwischen den EU-Mitglieds-
ländern bestehen jedoch weiterhin große 
Unterschiede. 
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Da sich die Einigung auf den MFR verzö-
gerte, musste für 2021 und 2022 eine Über-
gangsfinanzierung für die GAP beschlossen 
werden (Europäisches Parlament – Europäi-
scher Rat, 2020). Die Maßnahmen der seit 
2014 etablierten Agrarpolitik (Hofreither – 
Sinabell, 2014) wurden kaum verändert.  

Zu Jahresbeginn 2021 legten Österreich und 
andere Länder erste Elemente der Strategie-
pläne zur Umsetzung der GAP-Reform vor. 
Das österreichische Dokument hält u. a. fest, 
mit welchen Prioritäten die verschiedenen 
Ziele der Reform verfolgt werden sollen und 
welcher Handlungsbedarf besteht (Bundes-
ministerium für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus, 2021). 2020 veröffentlichte die Eu-
ropäische Kommission die "Farm to Fork"-
Strategie (Europäische Kommission, 2020A). 
Die darin genannten Vorgaben sind deutlich 
ambitionierter als jene des Reformpapiers 
aus 2018. Damit in Zusammenhang stehen 
die Biodiversitätsstrategie 2030 (Europäische 
Kommission, 2020B) und die Bewertungen 
der nationalen Aktionspläne zum Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln (Europäische Kommis-
sion, 2020C). Diese Elemente beziehen sich 
auf den 2019 vorgestellten Green Deal (Eu-
ropäische Kommission, 2019), wodurch die 
Wirtschaft der EU rascher klimaneutral und 
nachhaltig werden soll. Die sich für die Land-
wirtschaft in den Mitgliedsländern ergeben-
den Herausforderungen wurden 2020 von 
der Europäischen Kommission ausdrücklich 
benannt (für Österreich siehe Europäische 
Kommission, 2020D). Ersten Analysen zufolge 
dürfte eine konsequente Umsetzung der 
Ziele der EU-Kommission die Agrarproduktion 
in den Mitgliedsländern extensivieren und 
das Produktionsvolumen verringern (Beck-
mann et al., 2020). Für Deutschland liegen 
bereits qualitative Bewertungen vor (Iser-
meyer et al., 2020), für Österreich noch 
nicht. 

2.2 Kohäsionspolitik 

Mit 330,2 Mrd. € (zu Preisen 2018) bildet die 
Kohäsionspolitik weiterhin den zweitgrößten 
Budgetposten innerhalb des MFR 2021-2027. 
Davon entfallen 200,4 Mrd. € auf den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), 88,0 Mrd. € auf den Europäischen So-
zialfonds Plus (ESF+) und 42,6 Mrd. € auf den 
Kohäsionsfonds5). Laut dem aktuellen Ent-
wurf der entsprechenden Dachverordnung 
(COM(2018) 375 final)6) sollen diese Förder-
töpfe gemeinsam mit dem Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
(EMFAF) zur Erreichung der folgenden fünf 
politischen Ziele beitragen7):  

                                                               
5)  https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/
mff2021-2027-ngeu-final/.  
6)  https://www.consilium.europa.eu/en/press/ press-
releases/2021/03/03/council-approves-330-billion-
cohesion-legislative-package/.  
7)  https://ec.europa.eu/regional_policy/de/2021_ 
2027/.  

 Europa soll – durch Innovation, Digitalisie-
rung, intelligenten wirtschaftlichen Wan-
del sowie die Förderung von kleinen und 
mittleren Unternehmen – intelligenter und 
damit wettbewerbsfähiger werden.  

 Durch eine deutliche Reduktion der CO2-
Emissionen soll Europa umweltfreundli-
cher ("grüner") werden. Erneuerbare 
Energien sowie eine faire Energiewende, 
"grüne" und "blaue" Investitionen in den 
Umwelt- und Gewässerschutz und die 
Kreislaufwirtschaft werden gefördert. Ent-
sprechende Maßnahmen sollen den Kli-
mawandel einerseits abschwächen und 
andererseits die Anpassung daran er-
leichtern. Zur Erhöhung der Resilienz sol-
len die Risikoprävention und das Risiko-
management verbessert werden. 

 Durch eine Verbesserung der Mobilität 
sowie der regionalen digitalen Konnekti-
vität soll sich Europa stärker vernetzen. 

 Europa soll sozialer werden, indem es die 
Europäische Säule sozialer Rechte um-
setzt und u. a. hochwertige Arbeitsplätze, 
Bildung und soziale Inklusion fördert.  

 Die Bürgernähe soll durch die Förderung 
einer nachhaltigen und integrierten Ent-
wicklung sämtlicher Regionstypen sowie 
lokaler Initiativen erhöht werden.  

Obwohl zahlreiche Studien belegen, dass 
Förderungen von (Transport-)Infrastrukturpro-
jekten keine mittelfristigen ökonomischen Ef-
fekte auslösen (siehe etwa Rodríguez-Pose – 
Fratesi, 2004 oder Mayerhofer et al., 2020), 
flossen auch in der Programmperiode 2014-
2020 bedeutende Teile der europäischen 
Regionalförderungen und insbesondere des 
Kohäsionsfonds nach wie vor in große Trans-
portinfrastrukturprojekte. Zwar können auch 
im MFR 2021-2027 Mittel aus dem Kohäsions-
fonds neben Umweltprojekten mit besonde-
rem Fokus auf erneuerbare Energieträger 
(politisches Ziel 2) für die Verbesserung der 
Konnektivität (Fazilität "Connecting Europe") 
und den Ausbau der transeuropäischen 
Netze im Bereich Verkehr (TEN-T; politisches 
Ziel 3) verwendet werden. Die für den Kohä-
sionsfonds budgetierten Mittel sind allerdings 
deutlich geringer als in der Programmperi-
ode 2014-2020 (61,5 Mrd. €)8), während die 
Dotierungen des EFRE und des ESF+ konstant 
gehalten bzw. erhöht wurden.  

Für die Verwendung der Mittel aus dem am 
höchsten dotierten EFRE sieht der Dachver-
ordnungsentwurf für den MFR 2021-2027 
ebenfalls eine stärkere Berücksichtigung des 
Europäischen "Green Deal" und des Ziels der 
Klimaneutralität 2050 vor. So müssen in allen 
Regionen bzw. Mitgliedsländern9), unabhän-
gig vom jeweiligen relativen Entwicklungs-

8)  https://cohesiondata.ec.europa.eu/ overview.  
9)  Der Anforderung der thematischen Konzentration 
der (EFRE-)Fördermittel kann entweder auf der natio-
nalen oder regionalen Ebene nachgekommen wer-
den, wobei die Wahl in der Partnerschaftsvereinba-
rung zu spezifizieren ist.  

Die Kohäsionspolitik bil-
det weiterhin den zweit-

größten Budgetposten 
innerhalb des MFR. 

Bei der Verwendung der 
für die Kohäsionspolitik 
vorgesehenen Budget-

mittel sollen verstärkt die 
europäischen Umwelt- 
und Klimaziele berück-

sichtigt werden. 
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niveau, zumindest 30% der EFRE-Mittel für 
das politische Ziel eines "grüneren" Europas 
eingesetzt werden. Zudem haben die Mit-
gliedsländer zumindest 8% der zugeteilten 
EFRE-Fördermittel (ohne die Mittel für Pro-
jekte im Rahmen der "Europäischen territori-
alen Zusammenarbeit" sowie für technische 
Assistenz) für Initiativen einzusetzen, die die 
nachhaltige städtische Entwicklung beför-
dern. 

In den stärker entwickelten Regionen bzw. 
Mitgliedsländern sollen darüber hinaus zu-
mindest 85% der EFRE-Mittel auf die politi-
schen Ziele 1 (wettbewerbsfähigeres und in-
telligenteres Europa) und 2 ("grüneres" Eu-
ropa) konzentriert werden. In Übergangsre-
gionen mit einem BNE zwischen 75% und 
100% des EU-Durchschnittes und schwächer 
entwickelten Regionen (BNE von unter 75%) 
sind zusätzlich zur 30%-Vorgabe zu Ziel 2 zu-
mindest 40% bzw. 25% der EFRE-Mittel im Be-
reich Innovation, intelligenter wirtschaftlicher 
Wandel und IKT (Ziel 1) zu verorten. Diese 
Vorgaben sind im Vergleich zum MFR 2014-

2020 deutlich strikter. Zusammen mit der ge-
planten Bereitstellung von Mitteln für interre-
gionale Innovationsinitiativen, die die Ent-
wicklung europäischer Wertschöpfungsket-
ten anstoßen sollen, könnten sie dazu beitra-
gen, den europäischen Mehrwert des EU-
Budgets im Bereich der Struktur- und Kohäsi-
onspolitik spürbar zu stärken.  

Die Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der 
Klimaneutralität bis 2050 werden die europä-
ischen Regionen unterschiedlich stark be-
treffen. Als Reaktion darauf wurde der soge-
nannte "Just Transition"-Mechanismus einge-
führt. Er soll jene Regionen, die durch den 
"grünen" Strukturwandel besonders stark ge-
fordert werden, bei der Umstellung ihrer Wirt-
schaftsstruktur unterstützen. Teil dieses Me-
chanismus ist der im Bereich der Kohäsions-
politik angesiedelte "Fonds für einen gerech-
ten Übergang", der in Regionen mit einem 
sehr hohen Anteil an emissionsstarken Indust-
rien negative soziale und ökonomische Aus-
wirkungen von Transformationsprozessen ab-
mildern soll. 

3. Reformen im Eigenmittelsystem 

Die Einigung auf den europäischen COVID-
19-Aufbauplan beinhaltet eine rechtlich ver-
bindliche Roadmap für die schrittweise Ein-
führung neuer Eigenmittel in der MFR-Perio-
de 2021-202710). In einem ersten Schritt 
wurde zum 1. Jänner 2021 ein plastikbasier-
tes Eigenmittel eingeführt. Sein Beitrag wird 
(als sogenanntes statistisches Eigenmittel) für 
jedes Mitgliedsland ermittelt, indem ein Ab-
rufsatz von 0,80 € je kg nicht recycelter Ver-
packungsabfälle aus Kunststoff angewendet 
wird. Durch einen Korrekturmechanismus soll 
die Belastung finanzschwacher Mitgliedslän-
der begrenzt werden. Angesichts eines jah-
resdurchschnittlichen EU-Budgets von über 
170 Mrd. € sind die aus diesem Eigenmittel 
erzielten jährlichen Einnahmen mit etwa 
6 Mrd. € allerdings relativ gering. Da für den 
MFR 2021-2027 darüber hinaus keine weite-
ren neuen Eigenmittelquellen vorgesehen 
sind, bleibt der Beschluss hinter den Vor-
schlägen der Europäischen Kommission vom 
Mai 2018 zurück. Diese hatten neben einem 
plastikbasierten Eigenmittel auch 20% der 
Auktionserlöse aus dem EU-Emissionshandels-
system (EHS) sowie einen Anteil von 3% an 
einer Gemeinsamen Konsolidierten Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 
als Eigenmittelquellen vorgesehen, was ins-
gesamt geschätzte Einnahmen von 
22 Mrd. € pro Jahr erbringen sollte. Mangels 
Einigung auf eine harmonisierte Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage und auf-
grund des Widerstandes der Mitgliedsländer 
gegen eine teilweise Umlenkung der Aukti-
onserlöse aus den EHS-Zertifikaten, die der-
zeit in die nationalen Haushalte fließen, ist es 
kurzfristig nicht gelungen, diese beiden 

                                                               
10)  Vgl. zum Folgenden Schratzenstaller (2021A). 

potentiellen Eigenmittelquellen für den MFR 
zu erschließen. Wünschenswert wäre ein mit-
telfristiger Fahrplan zur schrittweisen Imple-
mentierung weiterer innovativer Eigenmittel-
quellen zur Finanzierung des MFR. Solche 
Quellen könnten die derzeitigen Eigenmittel 
ersetzen oder ergänzen. Diese speisen sich 
primär aus nationalen Beiträgen der EU-
Mitgliedsländer11) und leisten keinerlei Bei-
trag zur Erreichung wichtiger Ziele der EU 
(z. B. Klimaschutz, faire Besteuerung, Digitali-
sierung; Schratzenstaller et al., 2017). 

Die Tilgung der zur Finanzierung von NGEU 
aufgenommenen Schulden soll laut aktuel-
lem Fahrplan durch mehrere neue Eigenmit-
telquellen unterstützt werden. Die Europäi-
sche Kommission soll bis Juni 2021 konkrete 
Vorschläge für Eigenmittel und eine Digital-
steuer vorlegen. Die Eigenmittel beruhen auf 
einem CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
sowie einem überarbeiteten und möglicher-
weise auf die Schiff- und Luftfahrt ausge-
dehnten EU-Emissionshandelssystem. Der Eu-
ropäische Rat soll bis Mitte 2022 über eine 
Einführung dieser Instrumente ab 2023 bera-
ten. Bis Juni 2024 soll die EU-Kommission wei-
tere neue Eigenmittel vorschlagen, die sich 
auf Finanztransaktionen, den Unternehmens-
sektor oder eine neue harmonisierte Bemes-
sungsgrundlage für die Körperschaftsteuer 
beziehen könnten. Über ihre Implementie-
rung soll bis Mitte 2025 beraten werden, ihre 
Einführung wird ab 2026 angestrebt.  

Grundsätzlich ist die Erschließung von neuen 
Finanzierungsquellen durch Maßnahmen, 
die auf nationaler Ebene nicht oder nicht 

11)  Vgl. für Details Schratzenstaller (2020). 

In der MFR-Periode 2021 
bis 2027 werden schritt-
weise neue Eigenmittel 
eingeführt, die wichtige 
EU-Politiken unterstützen 
sollen. 

Die Europäische Kom-
mission soll bis Mitte 
2021 konkrete Vor-
schläge für eine Digital-
steuer, für einen CO2-
Grenzausgleichsmecha-
nismus sowie für ein Ei-
genmittel vorlegen, das 
auf dem Emissionshan-
delssystem beruht. 
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wirksam umgesetzt werden können und 
wichtige EU-Vorhaben unterstützen sowie ei-
nen Bezug zum Binnenmarkt haben, sinnvoll 
(Fuest – Pisani-Ferry, 2020, Pisani-Ferry, 2020, 
Schratzenstaller et al., 2017). Diesen Kriterien 
genügen im Prinzip alle angedachten Maß-
nahmen: Sie können das Eigenmittelsystem 
der EU zukunftsfähiger machen, indem sie 
seine Nachhaltigkeit und Resilienz erhöhen. 
Dies gilt vor allem dann, wenn sie gemein-
sam im Rahmen einer "Korblösung" einge-
führt werden, wie die High Level Group on 
Own Resources (2016) vorschlug. Über die 
genannten Instrumente hinaus böten sich 
zur dauerhaften Finanzierung des MFR wei-
tere Maßnahmen an, durch die neue Eigen-
mittelquellen erschlossen werden könnten, 
etwa die Einführung von Steuern auf den 
Flugverkehr (Krenek – Schratzenstaller, 2017) 
oder eines Zuschlags auf nationale Treib-
stoffsteuern (Nerudová et al., 2018). 

In der interinstitutionellen Vereinbarung wer-
den keine konkreten Einnahmenerwartun-
gen angegeben. Ausgehend von den Ein-
nahmenschätzungen des Kommissionsvor-
schlags vom Mai 2020 könnten die auf dem 
Emissionshandels- bzw. dem CO2-Grenz-
ausgleichssystem beruhenden Eigenmittel 
sowie die Digitalsteuer zwischen 16 und 
25 Mrd. € erbringen. Unter der Annahme, 
dass die für die Finanzierung von NGEU auf-
genommenen Schulden gleichmäßig über 
den Zeitraum von 2028 bis 2058 zurückge-
zahlt werden, ergibt sich ein jährlicher Fi-
nanzbedarf von durchschnittlich 13 Mrd. € 
zuzüglich Zinszahlungen12). Die im Fahrplan 
vorgesehenen Eigenmittelquellen würden 
somit jedenfalls zur Tilgung der gemeinsa-
men Schulden ausreichen. Einnahmen, die 
über diesen Bedarf hinausgehen, könnten in 
die Finanzierung des MFR fließen. 

  

Übersicht 2: Neue Eigenmittel  
 Kurzbeschreibung Potentielle Einnahmen 
 

 
Mrd. € p. a. 

Vorschlag der Europäischen Kommission Mai 2018 
 

22 
Plastikbasiertes Eigenmittel 0,80 € je kg nicht recycelte Verpackungsabfälle aus Kunststoff 7 
Eigenmittel basierend auf dem EU-Emissionshandelssystem  Anteil von 20% an den Auktionserlösen von Emissionshandels-

zertifikaten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems 3 
Eigenmittel basierend auf einer Gemeinsamen Konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

Anteil von 3% an einer Gemeinsamen Konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 12 

   
Vorschlag der Europäischen Kommission Mai 2020 

 
26,3 bis 35,3 

Eigenmittel basierend auf dem EU-Emissionshandelssystem Eigenmittel basierend auf einem überarbeiteten EU-Emissions-
handelssystem, das möglicherweise auf Schiff- und Luftfahrt 
ausgeweitet wird 10 

Eigenmittel basierend auf Operationen von Unternehmen im 
Gemeinsamen Markt 

 

10 
CO2-Grenzausgleichsmechanismus Unterschiedliche Modelle in Diskussion 5 bis 14 
Digitalsteuer Besteuerung digitaler Unternehmen mit einem Umsatz über 

750 Mio. € 1,3 
   
Einigung im November bzw. Dezember 2020 

 
. 

Plastikbasiertes Eigenmittel 0,80 € je kg nicht recycelte Verpackungsabfälle aus Kunststoff 
Einführung 1. 1. 2021 6 

Eigenmittel basierend auf dem EU-Emissionshandelssystem Eigenmittel basierend auf einem überarbeiteten EU-Emissions-
handelssystem, das möglicherweise auf Schiff- und Luftfahrt 
ausgeweitet wird 
Vorschlag bis Mitte 2021 
Einführung spätestens 1. 1. 2023 . 

CO2-Grenzausgleichsmechanismus Unterschiedliche Modelle in Diskussion 
Vorschlag bis Mitte 2021 
Einführung spätestens 1. 1. 2023 . 

Digitalsteuer Vorschlag bis Mitte 2021 
Einführung spätestens 1. 1. 2023 . 

Weitere mögliche neue Eigenmittel Finanztransaktionssteuer, Eigenmittel basierend auf 
Unternehmenssektor oder einer neuen harmonisierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
Vorschlag bis Mitte 2024 
Einführung ab 2026 . 

Q: Europäische Kommission, WIFO-Zusammenstellung.  

  

                                                               
12)  Unter Annahme eines Zinssatzes von 0,5% wären 
dies zu Beginn etwa 2 Mrd. € p. a. 
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4. NextGenerationEU im Überblick 

Das europäische Aufbaupaket NextGenera-
tionEU (NGEU) weist ein Volumen von 
750 Mrd. € auf. Davon entfallen 360 Mrd. € 
auf zinsgünstige Darlehen und 390 Mrd. € auf 
Finanzzuschüsse an die Mitgliedsländer (Ab-
bildung 3). 

Das wichtigste Instrument innerhalb von 
NGEU ist die Aufbau- und Resilienzfazilität 
(RRF) mit einem Umfang von 672,5 Mrd. € 
(davon 360 Mrd. € an Darlehen und 
312,5 Mrd. € an Finanzzuschüssen). Die Mittel 
sind auf der Grundlage nationaler Aufbau- 
und Resilienzpläne zu beantragen, in denen 
ein kohärentes Paket von Projekten, Refor-

men und Investitionen in sechs Politikberei-
chen geschnürt werden soll. Dazu gehören 
der ökologische und der digitale Wandel, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum und 
Beschäftigung, soziale und territoriale Kohä-
sion, Gesundheit und Resilienz sowie Maß-
nahmen für die nächste Generation, ein-
schließlich Bildungs- und Qualifikationsmaß-
nahmen. Eine wichtige Grundlage für die 
nationalen Aufbau- und Resilienzpläne bil-
den die länderspezifischen Empfehlungen 
von Rat und Kommission, die im Rahmen der 
Europäischen Semester 2019 und 2020 for-
muliert wurden. 

  

Abbildung 3: NextGenerationEU im Überblick 
Ausgaben in Mrd. € 

 

Q: Budgetdienst (2021). Just Transition Fund . . . Fonds für einen gerechten Übergang, ELER . . . Europäischer 
Entwicklungsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes, RescEU . . . Europäischer Katastrophenschutz 
und humanitäre Hilfe, REACT-EU . . . Aufstockung der laufenden Struktur- und Kohäsionsprogramme. 

 

Weitere 10 Mrd. € werden über den Just 
Transition Fund (Fonds für einen gerechten 
Übergang) zur Verfügung gestellt. NGEU ent-
hält weiters das REACT-EU-Paket, das nach 
der RRF am zweithöchsten, aber mit 
47,5 Mrd. € deutlich geringer dotiert ist. Diese 
Mittel werden – je nach Zielsetzung der ge-
planten Ausgaben – über den EFRE, den 
ESF+ (etwa im Rahmen der Beschäftigungs-
initiative für Jugendliche) oder den "Europäi-
schen Hilfsfonds für die am stärksten be-
nachteiligten Personen" (FEAD) ausgeschüt-
tet. Angestrebt werden im Rahmen des 
REACT-EU-Paketes insbesondere der Erhalt 
bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen, In-
vestitionen in die Gesundheitsversorgung so-
wie Förderungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen, die durch die COVID-19-Krise 
besonders stark getroffen wurden. Zumin-
dest 30% der durch NGEU geförderten Aus-
gaben müssen in klimarelevante Maßnah-
men und 20% in den digitalen Wandel 

fließen. Bei der Aufbau- und Resilienzfazilität 
beträgt die vorgegebene Quote für Ausga-
ben für Klimaschutz und die Anpassung an 
den Klimawandel sogar 37%; weitere 20% 
sind für Projekte zur Förderung des digitalen 
Wandels vorgesehen. 

NGEU weist eine ausgeprägte Umvertei-
lungskomponente auf, da die Zuschüsse 
deutlich überproportional den wirtschaftlich 
schwächeren Mitgliedsländern zugutekom-
men (Dorn – Fuest, 2021). Allerdings ist eine 
Betrachtung der Nettopositionen der Mit-
gliedsländer in Hinblick auf NGEU noch weni-
ger zielführend als in Hinblick auf den MFR 
(Darvas, 2021). Wie Simulationen nahelegen, 
können die NGEU-Mittel für alle Mitgliedslän-
der positive ökonomische Effekte bewirken. 
Diese hängen allerdings wesentlich vom 
Verwendungszweck und vom tatsächlichen 
Mitteleinsatz ab. Das "Impact Assessment" 
der Europäischen Kommission berücksichtigt 

Aufbau- und 
Resilienzfazilität 

(Zuschüsse)
312,6

Aufbau- und 
Resilienzfazilität 

(Darlehen)
360,0

REACT-EU
47,5

Just Transition Fund
10,0 ELER

7,5
Fonds "InvestEU" 

(Garantien)
5,6

Horizont Europa
5,0

RescEU 1,9

Andere
77,5

Das wichtigste NGEU-
Instrument ist die Auf-
bau- und Resilienzfazili-
tät mit einem Umfang 
von 672,5 Mrd. €. 

Eine Betrachtung der 
Nettopositionen der Mit-
gliedsländer in Hinblick 
auf NGEU ist nicht ziel-
führend, da bei adäqua-
ter Verwendung der Mit-
tel alle Mitgliedsländer 
von positiven ökonomi-
schen Effekten profitie-
ren. 
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verschiedene Szenarien, die sich in Bezug 
auf die Additionalität der aus der RRF ge-
währten Zuschüsse und Darlehen sowie be-
züglich der zeitlichen Verteilung der Mittel 
unterscheiden. Unter den Annahmen einer 
bis 2026 reichenden sechsjährigen Absorpti-
onszeit und einer hohen Additionalität – d. h. 
unter der Voraussetzung, dass alle Zuschüsse 
und die Hälfte der Darlehen für zusätzliche 
produktive öffentliche Investitionen verwen-
det werden – schätzt die Europäische Kom-
mission die kumulierte Wirkung von NGEU bis 
2030 auf etwa 13% des jährlichen EU-BIP. Ab 
2027 nehmen die Effekte zwar ab, der BIP-
Effekt beträgt 2030 aber immer noch +1%. 
Auch in den wirtschaftsstarken Mitgliedslän-
dern steigt gemäß diesen Simulationen das 
BIP, wenn auch nur unterdurchschnittlich. 
Wenngleich die errechneten Effekte vor 
dem Hintergrund der in der jüngeren empiri-
schen Literatur geschätzten Multiplikatoren 
relativ hoch erscheinen (Darvas, 2021), 
dürfte sich NGEU langfristig positiv auf die 
Wirtschaft aller EU-Mitgliedsländer auswirken, 
solange das Prinzip der Additionalität erfüllt 
ist. Wie eine Simulation der EZB ermittelte, 
könnte der reale Output im Euro-Raum mit-
telfristig um 1,5% steigen, wenn die NGEU-
Mittel für produktive Investitionen verwendet 
werden (Bańkowski et al., 2021). Auch die Si-
mulationen von Picek (2020) zeigen die Wir-
kung von NGEU als koordiniertem fiskali-
schem Impuls in der EU: Werden keine Mit-
nahmeeffekte, eine Additionalität des Mittel-
einsatzes und intakte internationale Wert-
schöpfungsketten unterstellt, so bewirken 
die durch NGEU ausgelösten expansiven Ef-
fekte in den einzelnen EU-Ländern positive 
Spillover-Effekte in anderen Mitgliedsländern, 
wodurch dort indirekt die ökonomische Erho-
lung befördert wird. Auch wenn die Größe 
der ermittelten Effekte relativ optimistisch er-
scheint, illustrieren die Simulationsergebnisse, 
dass die ökonomisch schwächeren Mit-
gliedsländer primär von einem expansiven 
Effekt profitieren, der durch die Verwendung 
der EU-Mittel im Inland ausgelöst wird. Für 
die wirtschaftlich stärkeren Mitgliedsländer, 
die gemessen am BIP unterdurchschnittlich 
hohe Zuschüsse erhalten, haben dagegen 
induzierte Spillover-Effekte einen höheren 
Anteil am Gesamteffekt.  

Darüber hinaus dürften alle Mitgliedsländer 
bereits vor Implementierung von NGEU öko-
nomisch von dessen Verabschiedung profi-
tiert haben (Darvas, 2021, Fuest, 2021). Die 
Einigung auf NGEU stärkte das Vertrauen in 

die EU, dämpfte auch für die hoch verschul-
deten Mitgliedsländer das Zinsniveau und 
verhinderte damit möglicherweise fiskalisch 
unhaltbare Situationen. Durch die Einigung 
sanken das Risiko einer Destabilisierung des 
Euro-Raumes und die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Verschärfung der Wirtschaftskrise in Län-
dern mit hoher Ausgangsverschuldung. 
Denn diese Länder könnten durch die Aus-
sicht auf künftige NGEU-Mittel dazu veran-
lasst werden, umfangreichere schuldenfi-
nanzierte Fiskalpakete zu verabschieden, als 
sie das ohne NGEU getan hätten. 

Allerdings wird der ökonomische Impuls 
durch NGEU das maximale Gesamtvolumen 
von 750 Mrd. € voraussichtlich nicht errei-
chen. Cohen-Setton – Vallée (2021) gehen 
von einer begrenzten Inanspruchnahme der 
EU-Kredite aus. Dadurch dürfte das potenti-
elle Gesamtvolumen an zinsgünstigen Kredi-
ten von 360 Mrd. € deutlich unterschritten 
werden und somit der Effekt von NGEU ent-
sprechend geringer ausfallen. Zudem wer-
den grenzüberschreitende Projekte mit ho-
hem europäischem Mehrwert im Rahmen 
der RRF voraussichtlich eine geringe Rolle 
spielen. Die Aufbau- und Resilienzpläne wer-
den vielmehr auf nationale Projekte fokussie-
ren (Andersen, 2021). Daher sollte zumindest 
für Länder mit höherem fiskalischem Spiel-
raum – etwa Deutschland und Österreich – 
die Additionalität der RRF-Einreichungen ge-
währleistet werden. Werden aus der RRF da-
gegen vorrangig Projekte und Reformen fi-
nanziert, die ohnehin durchgeführt worden 
wären, so wird der erhoffte konjunkturelle 
und längerfristig strukturelle Impuls ausblei-
ben. Wie erwähnt sollen die nationalen Auf-
bau- und Resilienzpläne gemäß den Umset-
zungsrichtlinien der RRF insbesondere jene 
Reformen und Investitionen berücksichtigen, 
die in den länderspezifischen Empfehlungen 
von Rat und Kommission für 2019 und 2020 
enthalten sind. Zielführender erscheint es al-
lerdings, Investitionsprojekte insbesondere in 
den Bereichen, Klimaschutz und Digitalisie-
rung in komplementäre Reformen einzubet-
ten, also eine noch engere Konditionalität 
zugrunde zu legen, anstatt diese spezifi-
schen Investitionspläne an breit angelegte 
Reformvorhaben – etwa im Bereich der Pen-
sionssysteme – zu knüpfen (Pisani-Ferry, 
2020). Im Falle Österreichs gehört dazu eine 
ökologische Steuerreform, die schon seit län-
gerer Zeit vorgeschlagen und auch in den 
länderspezifischen Empfehlungen 2019 an-
gesprochen wurde. 

5. Verankerung des Querschnittzieles Klimaschutz 

Vor dem Hintergrund der ambitionierten Kli-
maziele der EU sowie des Green Deal der 
Europäischen Kommission spielen Nachhal-
tigkeits- und Umweltschutzaspekte im 
                                                               
13)  Vgl. zum Folgenden ausführlicher Schratzenstaller 
(2021A). 

europäischen Aufbauplan eine wichtige 
Rolle13). Der Vorschlag der Kommission vom 
Mai 2018 hatte eine Erhöhung der Klima-

 

Alle Mitgliedsländer 
dürften bereits vor Im-

plementierung von 
NGEU ökonomisch von 

dessen Verabschiedung 
profitiert haben. 

Zumindest für Länder mit 
höherem fiskalischem 

Spielraum sollte die Ad-
ditionalität der RRF-

Projekte gewährleistet 
werden. 

30% der NGEU- und 37% 
der RRF-Mittel sollen in 

den Klimaschutz fließen. 
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mainstreaming-Vorgabe14) von 20% im MFR 
2014-2020 auf 25% im MFR 2021-2027 vorge-
sehen. Unter Berücksichtigung des Just Tran-
sition Fund wären die im MFR geplanten Kli-
maschutzausgaben somit von etwa 
210 Mrd. € auf gut 290 Mrd. € angestiegen. 
Im Zuge der Einigung auf den europäischen 
Aufbauplan wurde die Klimamainstreaming-
Vorgabe auf 30% erhöht, wodurch im MFR 
2021-2027 gut 322 Mrd. € für den Klimaschutz 
zur Verfügung stehen. Weitere 225 Mrd. € 
kommen aus NGEU15). Somit wurden im eu-
ropäischen COVID-19-Aufbauplan 2021-
2027 insgesamt knapp 550 Mrd. € dem Kli-
maschutz gewidmet. Im Vergleich zu den ur-
sprünglichen Plänen von Mai 2018 wurden 
die Mittel somit beinahe verdoppelt.  

Allerdings sind einige Relativierungen ange-
bracht. Erstens ist, wie erwähnt, keineswegs 
gesichert, dass die darlehensbasierten 
NGEU-Mittel in vollem Umfang abgerufen 
werden. Zweitens legen Analysen des Euro-
päischen Rechnungshofs (2020) nahe, dass 
der Beitrag der Agrarausgaben zur Errei-
chung der Klimaschutzziele bisher systema-
tisch überschätzt wurde. Drittens werden 
mögliche klimaschädigende Effekte der EU-
Ausgaben nicht berücksichtigt. Viertens sol-
len die NGEU-Mittel bis 2023 gebunden und 
bis 2026 verausgabt werden; danach wer-
den die Ausgaben für den Klimaschutz wie-
der auf das im MFR vorgesehene Niveau zu-
rückfallen. Laut Europäischer Kommission 

(2020D) wären bis 2030 jährlich Investitionen 
von 220 Mrd. € erforderlich, um die Klima- 
und Energieziele der EU zu erreichen. Durch 
die kürzlich beschlossene Erhöhung des Re-
duktionszieles auf 50% bis 55% nimmt der In-
vestitionsbedarf weiter zu. Vor diesem Hinter-
grund hätten die Klimamainstreaming-Vor-
gabe und damit der potentielle Beitrag des 
MFR zur Erreichung der EU-Klimaschutzziele 
durchaus ambitionierter ausfallen können. 
Umso wichtiger ist es, die Klimamainstream-
ing-Vorgabe im MFR und in NGEU quantita-
tiv und qualitativ wirksam umzusetzen, um 
zumindest das gegebene Klimaschutz-Po-
tential zu realisieren.  

Zu den "grünen" Elementen im europäischen 
Aufbauplan gehören auch innovative 
"grüne" Eigenmittelquellen. Einige der ge-
planten neuen Eigenmittel versprechen posi-
tive klima- bzw. umweltpolitische Lenkungs-
effekte. Dies gilt für das plastikbasierte Eigen-
mittel sowie für Einnahmen aus der Verstei-
gerung von Emissionszertifikaten und aus 
dem CO2-Grenzausgleichsmechanismus. 
Aus Klimaschutzüberlegungen wäre aller-
dings eine raschere Einführung dieser "grü-
nen" Eigenmittelquellen und ihre Nutzung zur 
Mitfinanzierung des MFR sinnvoll. Daneben 
sollten weitere "grüne" Eigenmittelquellen er-
schlossen werden, etwa, wie erwähnt, über 
die Besteuerung des Flugverkehrs oder 
durch die Einführung eines Zuschlags auf na-
tionale Treibstoffsteuern. 

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

NextGenerationEU birgt großes Potential, 
den Zusammenhalt in der EU zu stärken und 
die Erreichung wichtiger Ziele zu unterstüt-
zen. Die Umsetzung dieses Aufbaupaketes 
dürfte allerdings zu einer Bewährungsprobe 
für die Gemeinschaft werden. Zwei Bereiche 
sind in diesem Zusammenhang von beson-
derer Bedeutung: Erstens die mit den NGEU-
Mitteln getätigten Ausgaben und zweitens 
die Rückzahlung der gemeinsamen Schul-
den durch innovative Eigenmittel. Österreich 
sollte die RRF-Mittel insbesondere dazu nut-
zen, um rezente nachhaltigkeitsorientierte 
Maßnahmen aufzustocken oder zu ergän-
zen – etwa Investitionen in den öffentlichen 
Verkehr, die Gebäudesanierung, klima-
freundliche Heizsysteme, den Breitbandaus-
bau, die Digitalisierung im Schulbereich so-
wie verschiedene Arbeitsmarkt- und Qualifi-
zierungsoffensiven. In all diesen Bereichen 
besteht ein über die nationalen Programme 
hinausgehender Investitionsbedarf, zu des-
sen Deckung die Mittel aus der RRF einen 
wichtigen Beitrag leisten können. Österreich 

                                                               
14)  Die Klimamainstreaming-Vorgabe, wonach ein be-
stimmter Teil der Mittel in den Klimaschutz fließen muss, 
gilt für die Gesamtausgaben. Für die einzelnen Pro-
gramme bzw. Ausgabenkategorien gelten unter-
schiedliche Zielwerte, die von der Gesamtvorgabe 
abweichen können. 

hat nach aktuellen Schätzungen Anspruch 
auf Zuschüsse von 3,46 Mrd. € aus der RRF; je 
nach Tiefe des Wirtschaftseinbruchs könnten 
es sogar über 4 Mrd. € sein (Budgetdienst, 
2021), die im Zeitraum 2021 bis 2026 veraus-
gabt werden können. Auch sind gemäß den 
Umsetzungsrichtlinien der RRF die beantrag-
ten Projekte in komplementäre Reformen 
einzubetten, vor allem in jene, die Rat und 
Kommission in ihren jüngeren länderspezifi-
schen Empfehlungen eingemahnt haben. 
Für Österreich sind das etwa eine ökologi-
sche Steuerreform oder Maßnahmen zur Un-
terstützung der Vollzeitbeschäftigung von 
Frauen. Die Herausforderung, innovative Ei-
genmittel zu implementieren, wird auch im 
MFR 2021-2027 der EU erstmals eine Rolle 
spielen. Während der MFR etwa für Horizont 
Europa oder CEF einen geringeren finanziel-
len Spielraum vorsieht als der ursprüngliche 
Vorschlag der Kommission, enthält er den-
noch Elemente, die bei wirksamer Umset-
zung den europäischen Mehrwert des EU-
Budgets erhöhen können.  

15)  Auch innerhalb von NGEU gelten für die einzelnen 
Programme unterschiedliche Vorgaben: So müssen 
beispielsweise 37% der RRF in den Klimaschutz fließen, 
die Ausgaben aus dem Just Transition Fund haben da-
gegen zu 100% klimarelevant zu sein. 

Zu den "grünen" Elemen-
ten im europäischen 
Aufbauplan gehören 
auch neue "grüne" Ei-
genmittel. 
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